
  

  

 

Hüttenordnung Starkatsgund 
 
Die Alpe Starkatsgund II ist von der DAV-Sektion Landsberg am Lech von der Stadt 
Immenstadt vom 1. Oktober bis 30. April als Skihütte gepachtet. Die Sektion ist der Stadt 
für einen geordneten, sauberen Hüttenbetrieb verantwortlich. Jeder Hüttenbesucher ist 
aus diesem Grund und mit Rücksicht auf die anderen Gäste verpflichtet, die 
Hüttenordnung ohne Einschränkung einzuhalten und den Anweisungen des Hüttenwartes 
Folge zu leisten. 
 
Grundsätzlich verboten ist: 
 
 1. in den Schlaf-, Aufenthaltsräumen und im Stall zu rauchen! 
 2. mit Schuhen auf den Betten zu liegen! 
 
Jeder Besucher ist verpflichtet: 
 
  1.  Seine Skier im Stall und nicht im Vorraum aufzubewahren. 
  2.  Alsbald nach dem Aufstehen am Morgen sein Lager zu ordnen. 
  3.  Alsbald nach Benützung von Geschirr dieses abzuwaschen. 
  4.  Nach Bedarf Wasser am Brunnen zu holen. 
  5.  Abfälle mit nach Hause zu nehmen. 
  6.  Sich ohne Aufforderung an der Reinigung der Hütte zu beteiligen. 
  7.  Nach Bedarf für Brennholz zu sorgen. 
  8.  Die Umgebung der Hütte sauber zu halten. 
  9.  Die Hüttenruhe nach Anordnung durch den Hüttenwart einzuhalten. 

10. Für Wochenend-Besucher ist die Hütte bis 16 Uhr zu räumen. 
 
Beim Verlassen der Hütte nie vergessen: 
 
  1.  Feuer ausmachen  5.  Wasserschiff und Kanne entleeren 
  2.  Asche entleeren   6.  Trockenes Holz bereitlegen 
  3.  Strom abschalten   7.  Alle Türen und Fenster verriegeln 
  4.  Wasserventile umschalten 8.  Grundsätzlich die Hütte so verlassen, 
       und Spülkasten entleeren.       wie man sie vorzufinden wünscht. 
 
Nicht vergessen:      Im Hüttenbuch eintragen! 
 
Die Nächtigungsgebühren sind beim Hüttenwart oder dessen Vertreter zu bezahlen. 
Folgende Gebühren sind festgelegt: 
 
 DAV-Mitglieder:                
 Erwachsene 10 € *, Kinder (unter 14 Jahren) 4 € *  

Nicht-Mitglieder: 
Erwachsene 15 € *, Kinder (unter 14 Jahren) 6 € *   

 
*) Preise pro Nacht inkl. Holz, Strom, Kläranlage, Kurtaxe  
 
Bitte befolgen Sie auch in Ihrem Interesse diese Anweisungen und sorgen Sie für  
Ordnung und Sauberkeit. 
 
Landsberg, den 30.09.2025 
 
Hüttenwart     DAV Sektion Landsberg, 1. Vorsitzender   


